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GRIBBOHMERD
IE

bis 200 € bis 200 €

bis zu 50 % der Mehrkosten für die Wiederbeschaffung / Reparatur über nachhaltige 
Unternehmen  

Nachhaltigkeitsklausel „bessergrün“
Zuschuss, wenn einfach oder zweifachverglaste Außenfenster nach einem Versicherungsfall 
durch eine Dreifachverglasung ersetzt werden

 

bis 3.000 €

Für den Austausch von Fenster- oder Türrahmen, wenn der Austausch der Glasscheibe allein 
technisch nicht mehr möglich ist

 
bis 3.000 € bis 3.000 €

Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen  
bis 3.000 € bis 3.000 €

Kran- oder Gerüstkosten
 

Beseitigen und Wiederanbringen von Schutzgitter, Schutzstangen, Markisen usw.  
bis 3.000 € bis 3.000 €

bis 3.000 € bis 3.000 €

Anstriche, Malereien, Schriften, Verzierungen, Lichtfilterlacke und Folien  
bis 3.000 €

Entsorgung beschädigter Verglasungen  

für das Beseitigen von Schäden durch Glassplitter an Gebäudebestandteilen und Hausrat  
bis 500 € bis 500 €

Schadenabwendungs-/minderungsmaßnahmen  

Versicherte Kosten
Notverschalungen, Notverglasungen  

nur bei gesamter MFH-
Verglasung bis 3.000 €bis 3.000 €

Gewächshäuser bis 3.000 € (nur wenn ausdrückliche beantragt und im Versicherungsschein 
dokumentiert)

Mitversicherung gegen 
Mehrbeitrag möglich

Mitversicherung gegen 
Mehrbeitrag möglich

bis 3.000 €

Schäden an nicht aus Glas bestehenden Teilen bei Bruch von Blei-, Messing-, Elektrolyt- und 
Eloxalverglasungen und transparentem Glasmosaik



Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff  

Künstlerisch bearbeitete Gläser
 nur bei gesamter MFH-

Verglasung bis 3.000 €

Glasscheiben von Sonnenkollektoren (keine Photovoltaikanlagen)  

Glasbausteine und Profilbaugläser  

Glasscheiben von Brüstungen  

Glasscheiben von Duschkabinen  nur bei gesamter MFH-
Verglasung

Glasscheiben von Veranden und Loggien  

Glasscheiben von Wetterschutzvorbauten und Dächern  

Scheiben von Nebengebäuden, Carports und anderen Grundstücksbestandteilen
 nur bei gesamter MFH-

Verglasung bis 3.000 €bis 3.000 €

Glasscheiben von Balkonen und Terrassen  

Glasscheiben von Wänden und Wintergärten  nur bei gesamter MFH-
Verglasung

Gebäudeverglasung

je nach Vereinbarung 
gesamt am MFH oder 

nur die dem 
allgemeinen Gebrauch 

dienende

Glasscheiben von Fenstern und Türen  



Glasscheiben und Sichtfenster von Öfen, Elektro- und Gasgeräten 

Glaskeramik-Kochflächen ,inkl. der Elektronik, sofern untrennbar mit dem Kochfeld 
verbunden 

Mobiliarverglasung
Glasscheiben von Bildern 

Mitversicherung gegen 
Mehrbeitrag möglich

Glasscheiben von Schränken und Vitrinen 

Glasscheiben von Stand-, Wand- und Schrankspiegeln 

Glasplatten 

Glasscheiben von Aquarien und Terrarien bis 300 Liter Inhalt

AGlB                    
Gilde 3.0

Wohnflächentarif

LEISTUNGSÜBERSICHT                          
GLASVERSICHERUNG

Einfamilienhaus / 
Wohnung

Mehrfamilienhaus


